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In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 

422D/J betreffend Wahrnehmung des Tierschutzes im Rahmen der 

Gewerbeaufsicht, welche die Abgeordneten Ing. Nedwed und Genos

sen am 19. September 1989 an mich richteten, beehre ich mich wie 

folgt Stellung zu nehmen: 

Zu Punkt 1 der Anfrage: 

B1s zur Gewerberechtsnovelle 1985 bestand für die Gewerbebehörden 

mangels entsprechender gewerberechtlicher Grundlagen keine Mög

lichkeit, Aspekte des Tierschutzes im Rahmen der Gewerbeaufsicht 

oder allgemein im Rahmen der Vollziehung gewerberechtlicher Vor

schriften wahrzunehmen. Aus diesem Grund waren bisher unter dem 

Aspekt des Tierschutzes auch keine Beanstandungen oder sonstige 

Verfahrensschritte von seiten der Gewerbebehörden in bezug auf 

einschlägige Gewerbebetriebe möglich. 
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Zu Punkt 2 der AnTrage: 

Durch die mit 1. Jänner 1989 in KraTt getretene Gewerberechtsno

velle 1988, BGBl.Nr. 399, wurde die Verordnungsermächtigung des 

• 

§ ?Da in die Gewerbeordnung 19?3 eingeTügt. Durch diese Bestim

mung wird der Bundesminister Tür wirtschaTtliche Angelegenheiten 

ermächtigt, zum Schutz von Tieren gegen Quälereien und im Inter

esse des arfgemäßen Haltens von Tieren durch Verordnung VorschriT

ten über das Halten von Tieren im Rahmen gewerblicher Tätigkeiten, 

insbesondere über die von den mit der Tierhaltung beschäTtigten 

Personen naohzuweisende Ausbildung, zu erlassen. Weiters wird 

bestimmt, daß der Bundesminister Tür wirtschaTtliche Angelegen-. . 

heiten zum Schutz der Tiere vor Quälereien durch unsachgemäße 

Vornahme des Viehschnittes erTorderlichenTalls Tür einzelne in 

Betracht kommende Tierarten nähere VorschriTten über die Vornahme 

des Viehschnittes zu erlassen hat (§ 121 Abs. 3 GewO idF der 

Gewerberechtsnovelle 1988). 

Da auch mir der Tierschutz ein großes Anliegen ist, bin ich be

müht, möglibhst rasch dem mir erteilten GesetzesauTtrag nachzu

kommen und die genannte Verordnung zu erlassen, damit die Gewer

bebehörden Aspekte de~ Tierschutzes etwa in bezug aUT den Zoo~ 

Tachhandel in ZukunTt wahrnehmen können. Mein Ressort ist zu 

diesem Zweck bereits Ende 1988 und zuletzt wieder im September 

1989 aUT schriTtlichem Weg an mehrere mit dem Tierschutz beTaßte 

Institutionen und auch an die Bundeskammer der gewerblichen 

WirtschaTt und den österreichischen Arbeiterkammertag mit dem 

Ersuchen um übermittlung von Vorschlägen betreTTend den möglichen 

Inhalt der zu erlassenden Verordnung herangetreten. Bis heute 

wurde erst von einer der angeschriebenen Institutionen eine Stel

lurignahme zum Ersuchen meines Ressorts abgegeben. Sobald entspre-

. chende Vorschläge vorliegen, wird die Ausarbeitung der Verordnung 

in AngriTT genommen werden. 
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Zu Punkt 3 der Anfrage: 

Derzeit sind konkrete Aktivitäten im Gange, zur Wahrnehmung des 

Tierschutzes im gewerblichen Bereich erforderliche rechtliche 

Grundlagen zu erarbeiten. Erst nach Vorliegen von Erfahrungswer

ten aus der Anwendung dieser rechtlichen Regelungen wird zu be

urteilen sein, ob mit diesen gesetzlichen Handhaben das Auslangen 

gefunden w~rden kann. 
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